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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1960

Norm

ABGB §1320 B3

Rechtssatz

Ein Tierhalter verletzt seine Verwahrungsp2icht, wenn er ein temperamentvolles Pferd auf einer von einer alten und

schadhaften Umzäunung umgebenen Weide hält, sodaß das Pferd diese Umzäunung durch Rempeln umlegen und

über die schräg gestellten Reste den Weg ins Freie nehmen kann.
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